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BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

HIER Zusammenarbeit mit Eritrea 
BEZUG Ihre Anfrage vom 14.05.2015 
ANLAGE - 

GZ 505-511.E-IFG 082-2015  (bitte bei Antwort angeben) 
Berlin, 01.07.2015 

████████████████ ▍▍
 
auf Ihre o.g. Anfrage auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 
Bundes (IFG) ergeht folgende Auskunft: 
 
1. Die Bundesrepublik Deutschland arbeitet mit Eritrea nicht in Entwicklungsprojekten 

zusammen. 
2. Die Zusammenarbeit wurde im Jahr 2007 eingestellt, da die gemeinsam beschlossenen 

Ziele nicht mehr zu erreichen waren. Der Vertrag für einen CIM (Centrum für 
Internationale Migration)-Mitarbeiter lief Ende 2012 aus.  

3. Unterlagen zu einer „Field Mission“ liegen im Auswärtigen Amt nicht vor und können 
daher nicht zur Verfügung gestellt werden. 

4. Der Botschaft Asmara wurden für sog. Kleinstprojekte im Jahr 2013 22.000,00 Euro 
und 2014 20.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. 

 
Dieser Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Auswärtiges Amt, 11013 Berlin 
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